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Der neue Schweizerische RepuNkMer.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

4.
Samstag, den 24 May 18cn. Erstes Quartal. Den 4 Prairial, vill.

Es erscheint davon täglich ein Stück. Man abonnirt sich mit 4 Franken in Bern, und 5 Franken
ausser Bern, für 78 Stücke bey Johann Anton Ochs, Buchhändler in Bern; und wendet sich auch
in Basel an die Zeitungs-Expedition; in Zürich an die Buchhandlung von Zie gler und Söhne; in St.
Gallen an Huber und Comp. und I. Jak. Hausknecht, Buchhändler; in Lnzern anStalder,
ZeitungS - Speditor, und überhaupt in ganz Helvetica an alle Postämter. Briefe und Geld franco.

Gesetzgebung.
Am rttenMay war keine Sitzung in beyden Räthen.

Die Sitzungen des grossen Raths vom -2, i;, 14
und i;len May werden in dlro. 6. bis 10. dieses

Blattes, deren Abdruck in einer andern Druckerey be-

sorgt wird, nachgeholt.

Senat, 12. May.
Präsident: Pettolaz.

Der Commißionalbericht, der die Rücknahme des

Beschlusses, welcher 18 Glieder des Vollziehungsra-
thes in der neuen Constitution feststzt, anräth, wird
in Berathung genommen.

Kubli spricht gegen diese Rücknahme; es ist

wichtig, daß Local- und Mcnschcnkcnntniß in der

Vollzichung vorhanden seyen, und dazu ist noth-

wendig, daß aus allen Theilen Helveticas Glieder da-

rin seyen — Auch ist dadurch allein das Zutrauen
des Volks zu erhalten.

Duc ist gleicher Meinung; er findet, anstatt der

18 Dircctvren habe die Majorität der Constitutions-

commißio» 9 Vollzieher, 6 Minister und ; Schatz-
commissare vorgeschlagen, welches also aufs gleiche

herauskomme. Er erwartet trefliche Wahlen von den

Wahlversammlungen — In der Gesetzgebung kann

es gleichgültig seyn, ob die Stellvertretung in richtigein
oder unrichtigem Verhältniß vorhanden sey, wen»
nur die Gesetze gut sind; mit der Vvllziehungsgewalc
abey hat es eine ganz andere Bewandniß. — Er

versichert, die vorjährigen Insurrektionen im WalliS,
wären nicht ausgcbrochen, wenn ein Mitglied aus dem
Wallis im Directorio gesessen hätte.... Das dama,
lige Direktorium war taub gegen alle Vorstellungen der
Repräsentanten des Wallis. Ausführlich beklagt er sich

über alle Arten von Bedrückungen, die das Wallis seit-

her von der Vollzichung erlitten hat. — Zürich und
Bern würden vielleicht bey- neun Mitglieder», während
der Vertagung der Räthe, acht Monate iin Jahr über

Heloeiien herrschen.— Nicht die Philosophen habe»
das Glück des Volks geschossen.

A u g u st i n i. Was nur im ersten Moudsviertel an-
nchmbar scheint, ist mir auch im Vollmond annehmbar.
Die Vcrwerfungsgründe des grossen Raths waren sehr '

verschiedenartig. Darum bleibe man bey der Zahl der iz. <

Das räch der B. Altlaydvogt Augustini, wie ihn der

B. Usteri zu nennen beliebt hat. Er schämt sich dieses

Titels nicht, weil er ein Freund des Volkes, ein Men-
schcnfrcund, ein billiger Richter stets war, — und selbst

bey dem Aufstande im Jahr -791, kein Schatten einer

Klage gegen ihn zum Vorschein kam.— Mögen doch
der Senat und der grosse Rath dem Volke bald eine neue

Constitution geben, gewiß wird sich dann jede fremde
Macht ernstlich bedenken, ehe sie solche anzugrciffen
wagt.

Mittelholz er spricht für die Rücknahme des

Beschlusses der rg Direktoren. — Der grosse Rath
hat die Zahl und die Wahlart der Vollz. Räthe
vcrworffen.

Kubli meint, wenn der gr. Rath inne werde,
daß die Vollz. Räthe die Stellen, der Minister zu«
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gleich vertreten müssen, so werde er die Zahl der >8

mcht mehr zu stark finden.

Cr a ner ist gleicher Meinung.

Cart spricht für die Rücknahme des Beschlusses

zuverläßig hat der gr. Rath die Zahl der -8 Voll-
jieher verworfen. — Er möchte die Meinungen vcr-

einigen — und schlägt vor: 9 Glieder/ abwechselnd

der Reihe nach aus den Canionen wählen zu lassen —
und alle Ernennungen, die der Vollziehung zukommen/

von ihr in Verbindung mit einer Commißion der

Räthe vornehmen zu lassen.

Gcnhard spricht im Sinne Augustinis. Carts

Vercinigungsvorschlag gefällt ihm keineswegs — be-

sonders will er andere Wahlen als durch die Wahl-
männcr / durchaus nicht zugeben. Die Gesetz-

gebung kann nur dann die Vollzieher wähle» /

wann diese durch jene auch können zurückgeruffen wer-
den und dieß würde ihm wohl gefallen.

Craucr protestirt auch gegen i8 Vollz. Räthe/
aber er will so viel Regicrnngsràîhe. Uebrigcns
könnte er znr Rücknahme des Beschlusses stimmen/

wann jede Wahlversammlung ein Mitglied entweder

in den Vollz. Rath oder in die Centralverwaltung —
Vnd das zwar kehrweis zu wählen hat. Die Wahl-
Versammlungen werden gute/ wenn schon nicht eben

gezierte und gcpuzte Männer wählen. Die Schweiz
war glücklich/ als ihre Nathsherren noch so nngepuzt
erschienen — und den Habersack nach Frauenscld

trugen — Er wünscht inst das nicht gerade wieder /
aber man kann einen gehörigen Mittelweg treffen.

Augustin» erklärt steh gegen Carts Vorschlag
und sagt : Was halt eines Menschen ist/ wird in dem

Menschen bleiben. — Die nicht zu den i>8 stimmen

wollen, glauben etwa nicht von den Wahlvcrsamm-
zen gewählt zu werden.

Duc findet die grosse Garantie für das Volk, für
die Vollziehung und die Gesetzgebung, in den 18 Di-
Vektoren.

Beym Namensaufruf, den Laflechere verlangte,
finden sich 2i Stimnien zur Rücknahme, und ,9 zur
Beybchàng des Art. Er ist also zurückgenommen.

Mit 24 gegen 16 Stimmen wird der B-. Schultheß
von Zürich, der feine Proben als DoNmelschcanti-
dat gemacht hatte, verworfen;—die Saalinspcktoren
Wem ihn für die Probezeit entschädigen»

Senat, i). Way.
Präsident: Pettolaz.

Rothli im Namen einer Commißion räth M
Annahme dcS Beschlusses, der die Bezahlungsart des

rückständigen Soldes der Militzen vom vorigen Jahr
bestimmt.

Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen, der die Voll;. Com-

mißlon neuerdings einladet, ein Verzeiehniß aller bür-
gerlichcn und militärischen Angestellten, die unter ihm
stehen, »ebst Angabe ihres Gehalts, ihrer Verrichtn»»
gen und Nothwendigkeit, den Räthen einzusenden.

Muret wünscht bey dieser Gelegenheit abermals»
eine allgemeine Uebersicht des Zustands der Finanzen
der Republik — wie er jezt ist, und wie er vor »
Iahren war.

Cart unterstüzt diesen Wunsch.
Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen, der die Strafmilde-

rung des B. Peter Sanchy, C. Leman, enthält. Er
wird einer Commißion übergebe», die aus ten B.
Bay, Vonderstüe und Meyer v. Ar. besteht.

Der Beschluß, der die Loskausuugsweise der Bo-
denzinse feststzt, wird verlest». Er wird einer Com-

mißton übergeben, die ans den B. Card, Mittel-
Hölzer und We g mann besteht.

Cart im Namen einer Commißion räth zur An-
nähme des Beschlusses der als Erläuterung des ;6.
Art. des Gesetzes v. 4. Icnner -Zoo folgendes festsezt r

1) Der Schreiber des niedern Gerichtshofs, der

von dem obersten Gerichtshof die Prozedur und das

Urtheil erhalten hat, deren Cassation ausgesprochen

wurde, ist gehalten, dieselbe unverzüglich und spätestens

in 8 Tagen den Partheyen mitzutheilen.
w) In 10 Tagen, von demjenigen angerechnet, an

welchem das Urlheil den Partheyen mitgetheilt wurde,
soll diejenige auf deren Begehren die Cassation ausge-

sprechen wurde, ihrer Gcgenparthey bey Straft des Ver-
lusts ihrer Rechtssache durch den Richter anzeigen las-
sin, daß sie gesonnen sey, die Sache aufs neue vor da.s

Suppleanten-Gericht zu bringen.
z) Der gleiche Zeitraum von 10 Tagen, soll auch in

dem Full des sechsten Art des Gesetzes vom 20 Hör-
nung 1800 beobachtet werden, das will sagen, daß die«

jenige Parthey, weley tie zweyte Cassation erhalten
hat, verpflichtet ist 'h er Geg. vp'arthey in d ieser Z> et»

stA richterlich anzeign-zu lass», baß ss gess-mm sty)
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die Sache vor das durchras Gesetz bezeichnete Gericht

der Schiedsmänner zu bringen/ und zwar ebenfalls bey

Strafe des Verlnsts ihrer Rechtssache.

4) Der gleiche Zeitraum von ,o Tagen soll/ auftie
nemliche Weise und unter der nemlichen Straft/ durch

dieicnige Parthey beobachtet werde»/ welche vor dem

obersten Gerichtshof die Cassation eines Urtheilsfpruchs
eines Distritts-Gerichts erhalten hat/ um sich an ein

anders Distrikts-Gericht zu wenden.

5) Es ist der Obsorge des Prästoenten des Cantons-

Gerichts überlasse»/ das Supplcanten-Gericht zusammen

zu beruft»/ und demselben einen Tag festzusetzen; dieser

Tag soll so schleunig angesetzt werde«/ als es die Um-

stände erlauben.

6) Das Suppléante»-Gericht/ welches nach Vor-
schrift des vorigen Artikels zusammen berufen wird/ wählt
seine Präsidenten durch das einfache (relative) Sum-
menmehr.

7) Der Cantonsgericht-Schreiber versieht das Amt
des Schreibers bey diesem Gericht.

Der Beschluß wird angenommen.

Lüthard im Namen einer Commission legt über

den die Gnneindgliter von Mettmeustetten/ C. Zürich/

betreffenden Beschluß folgenden Bericht vor:
Aus der abgelesenen Petition ersehen wir zwar nach

der Behauptung von-z Bürgern, daß die Gemeinde

Ober-Mettmenstetten ein Gemeindgut besitze, daß dieses

Gemeiudgut in Gerechtigkeiten vertheilt sey, die wie

ein gewöhnliches Eigenthum ei» Gegenstand des Han-
dels ausmachen; daß die Bittsteller als Besitzer einer

Anzahl Rechtfamen, die Theilung dieses Gemeindgms
wünschten, bey ihren reichern Mit- Amheilhabern aber

Widerstand finden.

Allein aus dieftn von den Bittstellern selbst, den übri-

gen Iuteceßirten Hinterrucks angegebenen, durch keine

Beylage unterstützten Bestimmungen, läßt sich die wahre

N-Uur dieses Gemcindguts nicht nur nicht absteahircn,

sondern sie verbreiten über dieselbe eine Dunkelheit, die

durchaus keine gesetzliche Entscheidung zuläßt.

(Die Fortsetzung folgt).

Inländische Nachrichten.

Bern, ?2, May ,8c>c>. Gestern Nachmittags
ver-inigte:, ffch Abgeordnete der beyden gesetzgebenden

A a ihr mit dem vmlziehknden Ausschuß. Der frän-,
ki'ehe Mimsiee B. Reinhard wohnte- diesem Zusam-

mentritt bey und machte die nachfolgenden Eröff-
nungen:

„ Der bevollmächtigte Minister der fränkischen Re-
pudlik in Helvetic,,, erklärt daß in einem Zeitpunkte,
in welchem Kriegscreigiüsse von der höchste» Wichtig-
keit, den Entscheid geben werde», ob Europa frey
seyn oder in Sclaverey versinken soll, das Benehmen
der fränkischen Regierung unmittelbar und ausschließ-

lich turch alles das geleitet werden muß, was aus
die Kncgsoperationcn Einfluß haben kaun; daß aus
diesem Grundsatze sich die unumgängliche Nothwen-
digkcit ergiebt, die innere Ruhe von Helvetien, des.

sen Grenze» gegenwärtig das Kriegsrheater sind, was
es auch kosten möchte, zu erhalten, und sich der un-
m,terbroclMn Mitwirkung aller seiner Gewalten für
das Gelingen der gemeinschaftlichen Sache zu ver-
sichern. "

s Dcr erste Consul der fränkischen Republik er-
warlct dcßnahen sehr zuversichllich, daß die Schweiz
bis zu Ende des gegenwärtigen Fcldzngs ruhig ver-
bleibe und daß alle politischen Stürme verhütet werden."'

»Der erste Consul, von verschiedene» kürzlich i,w
grossen Rathe geschehene» Anträgen unterrichtet, die

ihm für die Ruhe Hclvetienö eben so gefährlich als
geeignet scheinen den militärischen Operationen Hin-
dernlsse in den Weg zu legen, wünscht, die Stell-
Vertreter des helvetischen Volkes möchten, statt sich'

zu enrzweyen, durch Einheit des Willens und durch»

cm weises Betragen den Franke» den Frieden errin-
gen helfen."

„ Er würde selbst, auf den Fall daß die so nöthige-
Eimracht zwischen den ersten Gewalten nicht zu er-

halten seyn sollte, vorziehen, die Räthe möchten im
Erwägung der Zeitnmstände den Entschluß fassen,>

sich bis zu Ende des Feldzngs zu vertagen Zeitpunkt-
wo die Beweggründe wegfallen >v?rden welche ge-
genwärtig der fränkischen Regierung zur Pflicht ma-
chcn, über dasjenige was im Schooße der gesetzge-

benden Räthe Hclvctiens vorgeht, nicht gleichgültig:
zu sey»."

Am l. Prairial im 8. Jahr.
Unterz. Reinhard.

So viel wir wissen, haben hierauf verschiedene»

der anwesenden Glieder der Räthe von den Ursachen:
der obwaltenden Zwiste und den Mitteln, sie zu he-
bei,, gesprochen. Man hat das Gcstandniß gethan,
daß von allen Seiten wäre gefehlt worden, dabey'
aber behauptet, daß die Mißhelligkeiten mehr schein--
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